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Zum Zürcher Baugesetz.

Perorbtuuiij über bas fcißfte ©eft^o^t unb Sadjräuiuc.
(Korr.)

gn ber gürcfjet PollSabfiimmung com 28. guli 1907
mürben am Paugefetje einige ïïflilberungen getroffen, inSbe-
fonbere hie Pefiimmiutg in § 69 aufgehoben, baß SBoßnungen
meßt über bie zuläßige Paulröhe Ijinaufragen, alfo nicht
im ©achgefcßoffe, roenn bie erlaubte fjiötje mit ben untern
©todroerfen ausgenutzt mar, erfteüt roerben burften.
©ine ©durante blieb inbeS buret) folgenbe Siegel im neuen
§ 69 gezogen: „@in ©ebäube barf mit ©infcßluß non
C£rb= unb ©acßgefchoß nicht meßt als fünf ©efchoffe mit
SBoßro, ©d)laf= ober DlrbeitSräumen enthalten. Heber
bem fünften ©efeßoffe finb Pkfchfüchen unb ©tüttejimmer
für ben ßauSqebraudb qeftattet, ieboeb nicht über bem
Ket)lgebätfe".

ÜUS golge ber letztes gaßr nom Polle angenommenen
neuen ©efeßeSparagraphen, unb um bei ber gegenroär=
tigen ©elegenheit allgemein gültige Porfcßriften aufju=
ftellen, ftatt in jebem einzelnen galle fold^e treffen ju
müffen, proponiert nun ber giircßer ©tabtrat feiner
Oberbeßörbe ben ©rlaß einer „Perorbnung über baS

fechfte ©efeßoß unb ©abräume ©et bezügliche @nB

rourf enthält folgenbe Pefiimmungen:

A. Diene Päurne im feeßften ©efeßoffe.

3lrt. 1. ©in ©ebäube barf mit ©infcßluß oon @rb=

unb ©aebgefeßoß meßt mebr als fünf ©efdE)offe mit
2Boßn=, ©cßlaf= ober DlrbeitSräumen enthalten. Heber
bem fünften ©efcf)offe finb SBafcßfüchen unb ©lättejimmer
für ben ßauSgebraucß geftattet, jeboch nicht fiber bem
Kebfaebälfe. gertter finb int erften ©aeßgeiebüffe oon
Käufern, boren ©efitnSßöbe nad) § 62 bes PaugefetjeS
20 in be'ragen barf unb bie über bem ©rbgefcßoffe oier
©todroerfe entgalten, bei Befolgung ber in ben 2lrt. 2
bis 8 gemactjten Porfcßriften erlaubt:

a) 3Boßn= ober ©cßlafräume, roenn in ben untern
fünf ©efeßoffen fiel) leine befinben ;

b) SlrbeitSftätten für ißhotoeßemie ober Photographie.
9Irt. 2. ®ie ©ide ber UmfaffungSmauetn oon ©acfp

räumen muß roenigfienS 0,25 m betragen. ©aeßfeßräg»

ungen in folgen Släumen, in benen SDlenfcßen fich längere
geit aufhalten, finb fo auszuführen, baß jroifd^en ben
©parren ein oon luftbicljter Umhüllung (Perfcßatung mit
©acßpappenlage, ©ipSbrettecn ufro.) umfcßloffener 2uft=
räum entfteht- Dleßnlidß finb bie ©eitenroäitbe oon
Sularnen zu erftellen.

3lrt. 3. gn ben ausgebauten Släumen beS ©adl^
gefdßoffeS finb aKe 2Banb= unb ©edenftäcßcn gut ju
oerputzen. ©üren gegen meßt ausgebaute ®acßräutne
müffen feuerfießer erftellt roerben.

3lrt. 4. gm ©acßgefdßoffe ift eine genügenbe Söfcß'
einrichtung nach Anleitung beS geuerroeßrinfpeftorS ju
erftellen.

Dlrt. 5. ®ie ^Breite beS ßauSeingangS unb ber
©reppcnläufe unb ©reppenpobefte foil minbeftenS 1,5 m
betragen. ©er gugang zur ßaupttreppe im ©tbgefdjoffe
muß roenigftenS 2 m Preite erhalten.

Slrt. 6. ®ie SBänbe ber ©teppenßäufer finb feu er=

fidler unb minbeftenS 0,25 m bid ju erftellen. treppen
unb Pobefte müffen auS feuerfidherem Plateriale, auf
Perlangen ber polijeibehorbe mit oerpußtec Unterficht,
beftehen. ®aS zu tragenben Steilen oon treppen unb
Pobefien oerroenbete ©ifen ift feuerfießer ju umhüllen.

9lrt. 7. ®ie oorgefeßriebenen ©reppenßäufer follen
oom erften Dbergefcßoffe an aufwärts mit feitlicßen
genftern oerfehen fein. ®ie ©reppenßäufer finb an ber
höchften ©teile mit einer Porricßtung §u roirffamer @nt=

lüftung birelt ins greie ju oerfehen, bie oom ©rbgefchoffe
auS bebient roerben lann.

2lrt. 8. ®aS treppenhauS ift gegen ba§ ®adhgefdhoh
feuerftcljer abpfdjtieien. ®ie türe foil fich nad) bem

treppenljaufe l)tn offnen, unb bie türöffnung muff min=
beftenS 1,5 m Preite erhalten. 3lufjer biefem gugange
bürfen jroifchen treppenhaui unb ®ahgefdhoh feine
Oeffnungen angebracht roerben.

Pis in§ ©achgefchoß gehenbe Slufjüge finb bort feuer*
fidher eitijuroanben (mit H^rtholj/ ^Rabitz ufro.) unb
bürfen nur auf einen oon ben übrigen Räumen unb
©ängen abgefdEjloffenen Porplah führen.

genfter an Sidhthöfen im ®acï)= unb 5îehlboben finb
mit ©raljtglaê oon genügenber ©tärfe feuerficher ju
oerfchlie^ert.

B. Perroenbung beftehenber Släume
im fechften ©efchoffe.

3lit. 9. Ohne baff einer ber in 2lrt. 1 angeführten
Dluönahmefäde zutrifft, bürfen ausgebaute Släume, bie
höher als im fünften ©efchoffe liegen unb fchon oor
oor bent 28. guli 1907 rechtmäßig beftanben, toeiter
als ©injehimmer benut3t roerben.

2ll§ SBohnungen, oon ben übrigen ©efeßoffen ge-
fchieben, bürfen fie nur bann benutzt roerben, roenn fie
oor bem 23. Dlpril 1893 erftellt ober baupolizeilich be*

roiUigt roorben finb.
®en Pehörben bleibt baS Sledht gewährt, roo 9Jliß=

ftänbe fich oorfinben, bie jutreffenben gefunbhettS-- unb
feuerpolizeifidhen Porfchriften anzuroenben.

SSBenn Slöohnungen ober ©inzelzimmer jener 2lrt einer
eingreifenben Peränberung unterliegen ober zu einem
roefentlich anbeten groede beftimmt roerben, ift bie Pau=
poliieibehörbe beredhtigt, Porfchriften im ©inne ber 2lrt.
2—4 biefer Perorbnung zu treffen.

C. ®abf)gefchoffe im allgemeinen.
9lrt. 10. Dluf Pßafchlüchen unb ©lättezimmer in

einem ©achgefdjoffe finb bei Hm= unb Dleubauten bie
Dlrt. 2—4 biefer Perorbnung anzuroenben, ebenfo auf
anbete DlrbeitSräume, forote SSBohn^ unb ©chlafräume,
roenn fie in einem ©adzgefdhoffe über roeniger als fünf
©efchoffen liegen.

D. ©inführung.
2lrt. 11. ©iefe Perorbnung tritt nach ©euehmigung

burdh ben SlegierungSrat in Kraft. (Schluß folgt.)

Hügemeittes Bauwesen.
Pom SBcrbmiihleqnnrttcr tu gitrich. (Korr.) SHit 53

gegen 50 Stimmen hat ber ©roße ©tabtrat oon gürief)
am 19. September einem Pertrage bie Patißfation er=

teilt, ben ber ©tabtrat mit ber gmmobitiengenoffenfehafi
gütich über Perfauf oon Pauplätjen im SBerbmüßle'

Eisen und tStahl
ügfern eis SpEziaSi^ät
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^UM Xürcher vaugesm.
Verordnung über das sechste Geschoß und Dachräume.

(Korr.)

In der Zürcher Volksabstimmung vom 28. Juli 1907
wurden am Baugesetze einige Milderungen getroffen, insbe-
sondere die Bestimmung in § 69 aufgehoben, daß Wohnungen
nicht über die zuläßige Bauhöhe hinaufragen, also nicht
im Dachgeschosse, wenn die erlaubte Höhe mit den untern
Stockwerken ausgenutzt war, erstellt werden dursten.
Eine Schranke blieb indes durch folgende Regel im neuen
§ 69 gezogen: „Ein Gebäude darf mit Einschluß von
Erd- und Dachgeschoß nicht mehr als fünf Geschosse mit
Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsräumen enthalten. Neber
dem fünften Geschosse sind Waschküchen und Glättezimmer
für den Hausgebrauch gestattet, jedoch nicht über dem
Kehlgebälke".

Als Folge der letztes Jahr vom Volke angenommenen
neuen Gesetzesparagraphen, und um bei der gegenwär-
tigen Gelegenheit allgemein gültige Vorschriften aufzu-
stellen, statt in jedem einzelnen Falle solche treffen zu
müssen, proponiert nun der Zürcher Stadtrat seiner
Oberbehörde den Erlaß einer „Verordnung über das
sechste Geschoß und Dachräume". Der bezügliche Ent-
wurf enthält folgende Bestimmungen:

O Neue Räume im sechsten Geschosse,

Art. 1. Ein Gebäude darf mit Einschluß von Erd-
und Dacbgeschoß nicht mehr als fünf Geschosse mit
Wohn-, Schlaf- oder Arbeilsräumen einhalten. Ueber
dem fünften Geschosse sind Waschküchen und Glättezimnmr
für den Hausgebrauch gestaltet, jedoch nicht über dem
Kelllaebälke, Ferner sind im ersten Dachgeschosse von
Häusern, deren Gesimshöhe nach § 62 des Baugesetzes
20 m be ragen darf und die über dem Erdgeschosse vier
Stockwerke enthalten, bei Befolgung der in den Art. 2
bis 8 gemachten Vorschriften erlaubt:

a) Wohn- oder Schlasräume, wenn in den untern
fünf Geschossen sich keine befinden;

d) Arbeitsstätten für Photochemie oder Photographie.
Art. 2. Die Dicke der Umfassungsmauern von Dach-

räumen muß wenigstens 0,25 m betragen. Dachschräg-
ungen in solchen Räumen, in denen Menschen sich längere
Zeit aushalten, sind so auszuführen, daß zwischen den
Sparren ein von lustdichter Umhüllung (Verschalung mit
Dachpappenlage, Gipsbrettern usw.) umschlossener Luft-
räum entsteht. Aehnlich sind die Seitenwände von
Lukarnen zu erstellen.

Art. 3. In den ausgebauten Räumen des Dach-
geschosses sind alle Wand- und Deckenflächen gut zu
verputzen. Türen gegen nicht ausgebaute Dachräume
müssen feuersicher erstellt werden.

Art. 4. Im Dachgeschosse ist eine genügende Lösch-

einrichtung nach Anleitung des Feuerwehrinspektors zu
erstellen.

Art. 5. Die Breite des Hauseingangs und der
Treppenläufe und Treppenpodeste soll mindestens 1,5 m
betragen. Der Zugang zur Haupttreppe im Erdgeschosse

muß wenigstens 2 m Breite erhalten.
Art. 6. Die Wände der Treppenhäuser sind seuer-

sicher und mindestens 0,25 m dick zu erstellen. Treppen
und Podeste müssen aus feuersicherem Materials, auf
Verlangen der Polizeibehörde mit verputzter Untersicht,
bestehen. Das zu tragenden Teilen von Treppen und
Podesten verwendete Eisen ist feuersicher zu umhüllen.

Art. 7. Die vorgeschriebenen Treppenhäuser sollen

vom ersten Obergeschosse an aufwärts mit seitlichen
Fenstern versehen sein. Die Treppenhäuser sind an der
höchsten Stelle mit einer Vorrichtung zu wirksamer Ent-

lüstung direkt ins Freie zu versehen, die vom Erdgeschosse
aus bedient werden kann.

Art. 8. Das Treppenhaus ist gegen das Dachgeschoß
feuersicher abzuschließen. Die Türe soll sich nach dem

Treppenhause hin öffnen, und die Türöffnung muß min-
destens 1,5 in Breite erhalten. Außer diesem Zugange
dürfen zwischen Treppenhaus und Dachgeschoß keine

Oeffnungen angebracht werden.
Bis ins Dachgeschoß gehende Aufzüge siud dort seuer-

sicher einzuwanden (mit Hartholz, Rabitz usw.) und
dürfen nur auf einen von den übrigen Räumen und
Gängen abgeschlossenen Vorplatz führen.

Fenster an Lichthöfen im Dach- und Kehlboden sind
mit Drahtglas von genügender Stärke feuersicher zu
verschließen.

U Verwendung bestehender Räume
im sechsten Geschosse.

Ait. 9. Ohne daß einer der in Art. 1 angeführten
Ausnahmefälle zutrifft, dürfen ausgebaute Räume, die
höher als im fünften Geschosse liegen und schon vor
vor dem 28. Juli 1907 rechtmäßig bestanden, weiter
als Einzelzimmer benutzt werden.

Als Wohnungen, von den übrigen Geschossen ge-
schieden, dürfen sie nur dann benutzt werden, wenn sie

vor dem 23. April 1893 erstellt oder baupolizeilich be-

willigt worden sind.
Den Behörden bleibt das Recht gewahrt, wo Miß-

stände sich vorfinden, die zutreffenden gesundheits- und
feuerpolizeilichen Vorschriften anzuwenden.

Wenn Wohnungen oder Einzelzimmer jener Art einer
eingreifenden Veränderung unterliegen oder zu einem
wesentlich anderen Zwecke bestimmt werden, ist die Bau-
Polizeibehörde berechtigt, Vorschriften im Sinne der Art.
2—4 dieser Verordnung zu treffen.

6. Dachgeschosse im allgemeinen.
Art. 10. Auf Waschküchen und Glättezimmer in

einem Dachgeschosse sind bei Um- und Neubauten die
Art. 2—4 dieser Verordnung anzuwenden, ebenso auf
andere Arbeitsräume, sowie Wohn- und Schlafräume,
wenn sie in einem Dachgeschosse über weniger als fünf
Geschossen liegen.

l). Einführung.
Art. 11. Diese Verordnung tritt nach Genehmigung

durch den Regierungsrat in Kraft. (Schluß folgt.)

Wgmtme« vaiimze».
Vom Werdmiihleqnarticr in Zürich. (Korr.) Mit 53

gegen 50 Stimmen hat der Große Stadtrat von Zürich
am 19. September einem Vertrage die Ratifikation er-
teilt, den der Stadtrat mit der Jmmobiliengenossenschaft
Zürich über Verkauf von Bauplätzen im Werdmühle-
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